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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1981

Norm

UWG §9 C3c

Rechtssatz

Verp ichtet sich eine Musikkapelle, im geschäftlichen Verkehr eine Bezeichnung zu wählen, die sich deutlich von der

Bezeichnung "Hochmeister und Deutschmeister" unterscheidet und in der die Worte "Hochmeister und

Deutschmeister" nicht verkommen, liegt hierin eine Abgrenzungsvereinbarung mit wettbewerbsregelnden Charakter;

die Bezeichnung als "Deutschmeister" auch in Verbindung mit den Zusätzen "Wiener", "Kapelle" und "Original" ist

wegen Verwechslungsgefahr unzulässig.
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